
  

 

  

Dessau, d. 27.09.2021 
 

LABORINFORMATION 
 
 
 
Screening auf Hepatitis B und C im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam, 
 
Infektionen mit Hepatitis B- und C-Viren beginnen häufig symptomarm und unbemerkt, 
weisen aber schwerwiegende Spätfolgen wie, Leberzirrhose oder Leberkrebs auf. Ein 
Screening auf Hepatitis B und C ermöglicht die Früherkennung und kann die häufig 
asymptomatischen Verläufe identifizieren. Die Möglichkeit einer frühzeitig eingeleiteten 
Therapie kann unter Umständen gravierenden Leberschäden verhindern.    
 
Ab dem 1. Oktober 2021 haben Versicherte ab 35 Jahren im Rahmen der 
Gesundheitsuntersuchung (Check-up) einmalig (d. h. nur einmal im Leben des Patienten) 
einen kostenlosen Anspruch auf ein Hepatitis B- und C-Screening. Übergangsweise können 
Versicherte über 35 den neu eingeführten Test auf Hepatitis B und C jedoch auch separat 
nachholen, wenn ihr letzter Check-up weniger als drei Jahre ab Inkrafttreten des Beschlusses 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) am 12. Februar 2021 zurückliegt. 
 
In den einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) wurden anlässlich des Beschlusses des 
Bewertungsausschusses (BA) neue Gebührenordnungspositionen (GOP) aufgenommen. 
Der BA nimmt dabei an, dass das Hepatitis B- und C-Screening gemeinsam abgewickelt wird. 
Das Hepatitis B- und/oder C-Screening kann als Zuschlag zur GOP 01732 
(Gesundheitsuntersuchung bei über 18-Jährigen) über die GOP 01734 (41 Punkte/4,56 Euro) 
abgerechnet werden. Die GOP kann bei Versicherten, die das 35. Lebensjahr vollendet 
haben, lebenslang nur einmal berechnet werden. 
 
Vor der Untersuchung auf Hepatitis B soll der Impfstatus geklärt werden: Bei einer 
erfolgreichen Immunisierung durch Impfung ist ein Screening auf Hepatitis B in der Regel 
nicht notwendig.  
 
Das Hepatitis B- und C-Screening wird im Labor entsprechend den bereits zitierten KBV-
Vorgaben als Stufendiagnostik ausgeführt. Das Blut wird zunächst auf das HBs-Antigen und 
auf den HCV-Antikörper untersucht. Fällt das Ergebnis mindestens einer der beiden 
Untersuchungen positiv aus, wird sofort im Anschluss aus derselben Blutentnahme eine 
Bestätigungsdiagnostik durchgeführt. Dabei erfolgt der Nachweis von HBV-DNA (Hepatitis B) 
und/oder HCV-RNA (Hepatitis C). Bitte senden Sie uns dafür gleichzeitig ein separates 
EDTA-Röhrchen! 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
Für eine Information Ihrer Patienten stellen wir Ihnen gerne Flyer zu den Themen „Hepatitis 
B und C“, sowie zur „Gesundheitsuntersuchung“ zur Verfügung.   
 
Für weitere Fragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an Ihre unten aufgeführten 
Ansprechpartner. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Laborteam 
 
 
 
 
Anlagen:  

 Übersicht der wichtigsten neuen Gebührenordnungspositionen des EBM 
 Wie fordere ich das Hepatitis Screening bei meinem Labor an? 
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Ihre Ansprechpartner:  Dr. med. Angela Strechel 
+49 340 54053 823 

 
Dr. med. Rainer Dannenberg 

+ 49 340 54053 80 
 

Dr. med. Alexander Thürmer 
+49 340 54053 6253 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
GOP für die Leistungen in der Praxis 
 

GOP Beschreibung  Bewertung 

01734 
Zuschlag zur GOP 01732 (Gesundheitsuntersuchung bei 
über 18-Jährigen) für das Screening auf Hepatitis B und/oder 
Hepatitis C 

41 Punkte / 
4,56 Euro 

01744 
Screening auf Hepatitis B und/oder Hepatitis C im Rahmen 
der Übergangsregelung 

41 Punkte / 
4,56 Euro 

 
 
 
 
 
 
 

Wie fordere ich das Hepatitis Screening bei meinem Labor an? 
 

a.) Online-Anforderung mit lab@ccess: 
 

 „GC-Hepatitis B/C“ für das Hepatitis B- und C-Screening, 
 „GC-Hepatitis-B-Virus“ als Einzelanforderung Hepatitis B-Screening oder 
 „GC-Hepatitis-C-Virus“ als Einzelanforderung Hepatitis C-Screening 
 
auf der Serologie-Maske auswählen. 

 
 

b.) Anforderung mit Muster 10 Überweisungsschein mit Anhang: 
 

 „GU-Hep.B/C“ für das Hepatitis B- und C-Screening, 
 „GU-Hep.B“ als Einzelanforderung Hepatitis B-Screening oder 
 „GU-Hep.C“ als Einzelanforderung Hepatitis C-Screening 

 
auf dem Anhang des Muster 10 Überweisungsscheins anstreichen. 

 
 
Bei Rückfragen zur Anforderung kontaktieren Sie bitte das Labor oder den zuständigen 
Außendienst. Sollten wir in diesem Zusammenhang Ihr Interesse an einer „Online-
Laboranforderung“ geweckt haben, stehen wir Ihnen auch hier sehr gerne beratend zur 
Verfügung. 


